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INTERKANTONALE KOMM ISSION
FÜR DIE FISCHEREI I M M URTENSEE

Beschluss

vom 3. Mai 2002

über das Fischereiverbot für die Anlagen der Ar teplage
Mur ten

Die Interkantonale Kommission für die Fischerei im Murtensee

gestützt auf die Artikel 25, 26, 27 und 50 des Konkordats vom
14. Dezember 1979 über die Fischerei im Murtensee;

gestützt auf den kantonalen Nutzungsplan «Arteplage Murten» vom
16. April  1998 (KNP-Arteplage Murten);

beschliesst:

Art. 1

Innerhalb des Perimeters des KNP-Arteplage Murten darf vom Ufer und
von allen Anlagen aus sowie innerhalb der für den Schiffsverkehr
gesperrten Zonen der Arteplage Murten nicht gefischt werden. Das
Fischereiverbot umfasst auch die Aufhebung des Uferbegehungsrechts.
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Art. 2
1 Dieser Beschluss tritt am 14. Mai 2002 in Kraft und gilt bis zum
31. Oktober 2002.
2 Er wird in den Amtsblättern der Kantone Waadt und Freiburg
veröffentli cht.

Im Namen der Interkantonalen Kommission
für die Fischerei im Murtensee

Der Präsident: Der Sekretär:

J.-C. MERMOUD B. BÜTTIKER


